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B e r u f l i c h e 
W e i t e r b i l d u n g

 
	 74 	 Schlüsselkompetenzen  
		  für den Beruf

	 77 	 Bewerbungstraining 
		  Berufsorientierung

	 78	  Für Selbständige	

	 79 	 �Büro- und Sekretariatspraxis

	 80	  Schreibtechnik	

	 81 	 ��Für Kinder und Jugendliche

	 82 	 �Betriebswirtschaft 
Buchführung	

	 85 	 �Professional Business System 
(VHS) 	

	 90 	 �Vorbereitungslehrgänge  
auf IHK-Prüfungen	

	 99	 �Gewerblich-technische Berufe 	

Neue Förderungsmöglichkeiten für die 
Weiterbildung – die Bildungsprämie

Mit der Bildungsprämie will der Staat Arbeit­
nehmerInnen mit schmalem Geldbeutel zu 
mehr Weiterbildung motivieren: Die Bundes­
regierung hat einen Zuschuss für Kurse und 
Seminare von 50% der Kosten bis maximal 
154 € (oberhalb einer Bagatellgrenze von 
30 €) im Jahr beschlossen. Damit soll die 
individuelle berufliche Weiterbildung finan­
ziert werden.
 
Wer bekommt die Prämie?
Erwerbstätige, deren zu versteuerndes Jah­
reseinkommen maximal 20.000 € beträgt – 
bei Eheleuten 40.000 € – können die Bil­
dungsprämie ab sofort beantragen. Die 
Prämie kann einmal im Jahr eingesetzt 
werden. Eine Beratung für die Beantragung 
der Weiterbildungsprämie ist vorgeschrie­
ben. 
 
Zusätzlich können alle ArbeitnehmerInnen, 
die ein mit der Arbeitnehmersparzulage 
gefördertes Ansparguthaben haben, das 
Weiterbildungssparen nach dem Vermö­
gensbildungsgesetz in Anspruch nehmen. 
Dabei wird eine Entnahme aus dem ange­
sparten Guthaben für die Finanzierung von 
Weiterbildung erlaubt, ohne dass die Arbeit­
nehmersparzulage verloren geht. Beide 
Komponenten können miteinander kombi­
niert werden. Für diese Sparform sollten sich 
Interessierte an ihren Finanzdienstleister 
(Bank, Bausparkasse, Versicherung) wenden.
 
Zusätzlich kann man zukünftig auch einen 
zinsgünstigen Kredit von der Staatsbank 
KfW bekommen. Berufliche Weiterbildungen 
sind ggf. auch steuerlich absetzbar.
 

Die Weiterbildungsprämien-Beratungs-
stelle bei der Volkshochschule der 
Stadt Osnabrück
 
In Osnabrück ist die Beratungsstelle  für die 
Weiterbildungsprämie bei der Volkshoch­
schule der Stadt Osnabrück angesiedelt. Sie 
bietet diese Beratung ab sofort kostenlos für 
alle diejenigen an, die sich informieren und 
die Prämie beantragen möchten. 
Ein persönlicher und individueller Termin für 
eine Beratung im Haus der Volkshochschule 
am Heger Tor kann vereinbart werden:

Volkshochschule Osnabrück, 
Bergstraße 8, 
Tel.: 05 41/323 – 22 43

InteressentInnen können sich vorab auch im 
Internet informieren unter  
www.bildungsprämie.info  
oder bei der Hotline zur Bildungsprämie: 
Tel.: 08 00/262 3000
 
Folgende Unterlagen müssen zu einem 
Beratungsgespräch mitgebracht werden:

Gültiger Lichtbildausweis (Personalaus­■■

weis, Führerschein oder Reisepass)
Einkommensteuerbescheid vom letzten ■■

oder vorletzten Jahr (ersatzweise eine 
aktuelle Gehaltsbescheinigung)
Aufenthaltserlaubnis, wenn Sie ■■

kein/e EU-BürgerIn sind
Für den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
unterzeichnen Sie eine Datenschutzerklä­
rung, die Sie auch schon vorbereitet mit­
bringen können.
 
Ein Hinweis:
Überlegen Sie bereits vorab, für welche Wei­
terbildung Sie sich interessieren. Der Berater 
der Volkshochschule, Leo Menkhaus, unter­
stützt Sie im Gespräch und hilft bei der 
Auswahl der Weiterbildung und des 
Anbieters.


